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 Wien, am 19. Juni 2015 
  
 Geschäftszahl (GZ): BMWFW-10.101/0248-IM/a/2015 
 
 
 
In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 4555/J betreffend 

"Dringlichkeit von Maßnahmen zur Modernisierung der Gewerbeordnung", welche die 

Abgeordneten MMMag.Dr. Axel Kassegger, Kolleginnen und Kollegen am 20. April 

2015 an mich richteten, stelle ich fest: 

 
 
Antwort zu den Punkten1 bis 4 der Anfrage: 

 

Das Gewerberecht wurde und wird laufend an die Bedürfnisse des modernen Wirt-

schaftslebens angepasst; regelmäßig werden Maßnahmen ergriffen, die unter Auf-

rechterhaltung der erforderlichen Qualitätsstandards die notwendige Flexibilität und 

Praxisnähe erhöhen und die somit auch der Beschleunigung bzw. der Erleichterung 

von Firmengründungen dienen. 

 

Diesbezüglich ist beispielsweise hinzuweisen auf 

 die vor allem im Interesse der Wirtschaft erfolgten Erleichterungen bei Betriebs-

übernahmen, 

 die ausgehend vom Deregulierungspaket der Länder geschaffene Vereinfachung 

von Änderungen mit rein betriebsinternen Auswirkungen, die nunmehr lediglich 

anzeigepflichtig sind, 

 die gewerberechtliche Genehmigungsfreistellung von anlassgebundenen vorüber-

gehenden Anlagenänderungen wie etwa "Public Viewing", 

 die Vereinfachung und Modernisierung von Kundmachungsvorschriften: Anträge 

sind generell im Internet zur Verfügung zu stellen. 
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Das Gewerbeinformationssystem Austria (GISA), das am 30. März 2015 in Betrieb  

gegangen ist, bietet bundesweit die Möglichkeit, Gewerbeanmeldungen und weitere 

Anzeigen im Berufszugangsbereich wie etwa Standortverlegungen, Geschäftsführer-

bestellungen und die Eröffnung weiterer Betriebsstätten elektronisch einzubringen. 

Damit werden die Gewerbeprozesse deutlich vereinheitlicht und vereinfacht. Für die 

nächsten Jahre ist geplant, dieses Instrument mit allfälligen Bedürfnissen der Praxis 

weiter abzustimmen und erforderlichenfalls entsprechend auszubauen. Österreich ist 

das erste europäische Land, in dem landesweit einheitlich Gewerbeanmeldungen und 

andere Verfahren im Gewerbebereich durchgängig elektronisch online nach zentralen 

Standards geführt werden können.  

 

Berechnungen auf Basis einer Studie der KMU Forschung Austria haben ergeben, dass 

das finanzielle Gesamtpotenzial der Erleichterungen durch GISA bei rund € 30 Mio. pro 

Jahr liegt. Darüber hinaus wird die Datenqualität durch den standardisierten Abgleich 

mit anderen Registern verbessert, wodurch die Informationen für alle Beteiligten zu-

verlässiger werden. Das dadurch erzielte jährliche Einsparungspotenzial liegt bei über 

€ 650.000. 

 

Die Verordnung über genehmigungsfreie Arten von Betriebsanlagen (2. Genehmi-

gungsfreistellungsverordnung), BGBl. II Nr. 80/2015, enthält eine Erweiterung der 

Genehmigungsfreistellung für ungefährliche Betriebsanlagen in den Bereichen Handel, 

Büros, Lagerbetriebe, Kosmetik-, Fußpflege-, Friseur-, Massage- und Bandagistenbe-

triebe, Änderungsschneidereien und Schuhservice sowie Foto-grafenbetriebe. Es ist 

davon auszugehen, dass jährlich etwa 2.800 Fälle, in denen bislang Genehmigungs-

verfahren oder Verfahren zur Genehmigung der Änderung durchgeführt wurden, von 

den Bestimmungen der Verordnung erfasst werden. Das entspricht rund 20 % aller 

jährlich durchgeführten Verfahren in diesem Bereich.  

 

Damit werden sowohl die Wirtschaft als auch die Verwaltung von "Bagatellverfahren" 

entlastet. Die Verordnung beendet die länderweise unterschiedliche Genehmigungs-

praxis der zuständigen Behörden und schafft durch den klar definierten Entfall der Ge-

nehmigungspflicht für bestimmte Betriebstypen mehr Rechtssicherheit. Einsparungen 

für die Unternehmen ergeben sich aus den Vorbereitungs- und Folgekosten, die für ein 

Verfahren aufzuwenden sind, sowie durch geringeren Personal- und Verwaltungsauf-

wand auf Behördenseite. So erspart sich etwa ein Friseur, der einen neuen Betrieb 
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eröffnen möchte, durchschnittliche Kosten für ein Genehmigungsverfahren in Höhe 

von rund € 2.300. Bei einem Malerbetrieb sind es im Schnitt € 2.400, bei einem In-

stallateur-Betrieb € 2.700 und bei einem Floristen € 2.100. 

 

 

 

 

Dr. Reinhold Mitterlehner 
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